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Touristinformation Seiffen  Touristinformation Neuhausen  Touristinfo Rechenberg-Bie.  
Hauptstr.73    Bahnhofstr. 12    An der Schanze 1
09548 Kurort Seiffen  09544 Neuhausen    09623 Rechenberg-Bienenm.
037362 8438    037361 159777    037327 833098
info@touristinfo-seiffen.de  tourismus@gemeinde-neuhausen.de      info@fva-holzhau.de

Informationen zu den Touren, Streckenführung etc. erhalten Sie 
in den Touristinformationen der beteiligten Orte
oder über oben stehenden QR-Code. 

04.10. Floßgraben-Tour Teil 3 ab Haus des Gastes Cämmerswalde

05.10. Neuhausener Sternwanderungen - 4 Wanderungen zum     

      Nussknackermuseum mit Live-Musik und Imbiß im Ziel

06.10.      Seiffener Montagswanderung ab Spielzeugmuseum Seiffen

07.10.      Wildsbach-Tour Teil 3 ab Spielzeugmuseum Seiffen

08.10.     Mit dem Förster durchs Revier ab Waldfestgelände Seiffen

09.10.      Saydaer Malerweg ab Heimatmuseum Sayda

10.10.      Bergbau und verborgene Schätze ab Huthaus Deutschneudorf

11.10.      Durch Wald und Flur zum Kleinod „Folge“ ab Landhandel Heidersdorf

12.10.     „Vier-Berge-Tour“ ab Seiffen Freilichtmuseum

Herbst-Wanderwoche 

04.-12.10.2025

Kurort Seiffen, Neuhausen, Sayda
Heidersdorf, Deutschneudorf

Rechenberg-Bienenmühle
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Sonntag, 5. Oktober 2025
VIER Wandergruppen starten aus vier verschiedenen 

Orten und wandern auf unterschiedlichen Routen 
zum gemeinsamen Ziel 

- ans Nussknackermuseum Neuhausen -

Im Ziel am Nussknackermuseum
Imbiss, Kinder-Bastelspaß und

Route ab Rechenberg-Bienenmühle
Start: 9:00 Uhr Wanderparkplatz Ringel  -  Streckenlänge: 15 km

Route ab Olbernhau
Start: 10:00 Uhr ehem Bahnhof Oberneuschönberg  -  Streckenlänge: 9 km

Route ab Deutscheinsiedel
Start: 10:00 Uhr Parkplatz „Zum Einsiedler“  -  Streckenlänge: 10 km

Route ab Seiffen
Start: 11:00 Uhr Parkplatz Jahnstraße -  Streckenlänge: 5 km

Navi: Neuhausener Str. 15 b, 09548 Deutschneudorf

Navi: Jahnstraße 4, 09548 Kurort Seiffen (Parkgebühren)

Navi: Ringel Parkplatz, 09623 Rechenberg-Bienenmühle

Navi: Bushaltestelle Oberneuschönberg Bahnhof, 09526 Olbernhau)

Alle Touren 
geführt !

Rückfahrt m
it ÖPNV

oder individuell

Einladung
Eröffnung des 11. Seiffener Sternenmarktes

am Freitag den 03.10.2025 ab 11:00 Uhr

14:00 Uhr: Live-Musik mit Emily Zeise 
Musikalische Glücksmomente

2. Seiffener Sternenmarkt Oktoberfest  
mit musikalischer Unterhaltung

bei Weißwurst und Weizenbier

... und natürlich der erste Glühwein sowie Baumstriezel

Die wohl größte Annemarie-Polka 
des Erzgebirges

17:00 Uhr: Premiere des Songs
„Seiffener Zauber - Eine Liebe die 

bleibt“ von Emily Zeise

6. bis 18. Oktober 2025

Spielzeugmuseum I Hauptstr. 73 I 09548 Seiffen

SPIELZEUGMUSEUM
Herbstferien voller Spaß im 

Mit Kind
& Kegel
Spielen, Bauen, Kreativsein! 
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HEIMATABENDHEIMATABEND

Adresse:
Saal des Hotels “Erbgericht-Buntes Haus” Seiffen
Hauptstraße 94, 09548 Seiffen

Der Ortschronist und Heimatforscher Detlef Strehlow
sowie der Hobby-Chronist Karl-Heinz Strehlow freuen
sich auf Ihr Kommen.

 24. OKTOBER - 18:30 UHR

Eintritt frei- Spenden erbeten.

Einstige Krämerläden und Geschäfte: Wo Seiffen früher einkaufte
Ein grausames Verbrechen: Der Mord an Familie Leonhard (1718)

175 Jahre Handwerk, Herzblut & Geschichte: Die Fischerfabrik Oberseiffenbach
Der Seiffener Landfuhrmann Haustein: Ein Original auf Erzg. Wegen

Ein Abend voller Geschichten aus dem alten Seiffen.
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Wer ist für den Bach zuständig?
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, wer sich um die Gewässer in ihrem Ort 
kümmert. Wer ist eigentlich zuständig? Die Zuständigkeit wird in den Wassergesetzen, 
dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) des Bundes sowie dem Sächsische Wassergesetz 
(SächsWG), geregelt. Und wer ist laut diesen Gesetzen jetzt zuständig für Gewässer? 
Das ist entweder die Gemeinde oder die Landestalsperrenverwaltung des Freistaat 
Sachsen (LTV). Die Gemeinden betreuen die Gewässer 2. Ordnung (kleinere Gewäs-ser), 
während die LTV für Gewässer 1. Ordnung (größere Gewässer) verantwortlich ist. Wel-
che genau das sind, steht im „Verzeichnis der Gewässer erster Ordnung“. Doch was 
bedeutet Zuständigkeit? Welche Aufgaben sind damit verbunden? Der Zuständige ist 
Träger der Unterhaltungslast und damit unter anderem verpflichtet:
•	 das Gewässerbett zu erhalten  

(auch zur Gewährleistung des erforderlichen Wasserabflusses),
•	 die Ufer, idealerweise durch die Erhaltung bzw. die Pflanzung einer standortgerech-

ten Ufervegetation, zu erhalten und falls notwendig diese für den erforderlichen 
Wasserabfluss freizuhalten,

•	 das Gewässer in einem Zustand zu erhalten, welcher den Anforderungen an den 
Rückhalt bzw. die Abfuhr von Wasser, Geschiebe (Sohlmaterial), Schwebstoffen 
und Eis entspricht und

•	  die ökologische Funktionsfähigkeit des Gewässers als Lebensraum für Pflanzen 
und Tiere zu erhalten und zu verbessern.

Die Zuständigkeit der Gemeinde oder der LTV beschränkt sich hierbei auf das Gewäs-
serbett und die Ufer. Das wirft natürlich die Frage auf, wo das Ufer beginnt und endet. 
Dies wird im Sächsi-schen Wassergesetz geregelt. Das Ufer ist der Bereich zwischen 
dem mit Wasser durchflossenen Bach oder Fluss und der Böschungsoberkante. Wenn 
die Böschungsoberkante nicht klar erkenn-bar ist, wird der mittlere Hochwasserstand 
als Uferlinie genutzt. An das Ufer grenzt der sogenannte Gewässerrandstreifen an. Da 
sich diese Flächen außerhalb des Ufers befinden, sind Gemeinde oder LTV auch nicht 
mehr zuständig. Hier liegt die Zuständigkeit zur Pflege und Entwicklung beim Flächen-
eigentümer. Ausnahmen sind Ufermauern, für die unterschiedliche Zuständigkeiten gel-
ten können. Ausführliche Informationen zu den Funktionen des Gewässerrandstreifens 
erhalten Sie im Internet unter: https://www.wasser.sachsen.de/gewaesserrandstrei-
fen-21116.html 
Wir haben Ihnen die Thematik in der beigefügten Darstellung schematisch dargestellt. 
Was bedeutet das nun also für Anlieger? Sie können von Maßnahmen betroffen sein. So 
kann es beispielsweise notwendig sein für die Gewässerunterhaltung ein Grundstück zu 
betreten oder zu befahren, um das Gewässer zu erreichen. Anlieger und Eigentümer 
müssen dies dulden. Jedoch muss der Unterhaltungspflichtige dies rechtzeitig vorher 
ankündigen. Für Fragen wenden Sie sich gerne an den zuständigen Unterhaltungslast-
träger, den im Landkreis zuständigen Fachberater Gewässer oder die untere Wasser-
behörde des Landkreises.

Was gibt es zu beachten, wenn ein Bach 
durch mein Grundstück fließt?
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
stellen Sie sich einmal einen naturnahen Bach vor, welcher sich durch die Landschaft 
schlängelt. Dieser wird von Bäumen und Sträuchern sowie Wiesen mit einer Vielzahl von 
Blumen und ande-ren Pflanzen umsäumt. Das Wasser ist selbst noch im Sommer er-
frischend kalt und es tummeln sich Bachforellen und viele andere Tiere wie die Wasser-
amsel im und am Bach. Die Flächen di-rekt an Gewässern spielen zur Erhaltung und 
Schaffung solch einer Naturidylle dabei eine ganz wichtige Rolle. Dieser Übergangsbe-

reich vom Wasser zum Land ist natürlicher Weise einer stän-digen Veränderung unter-
worfen und dadurch ökologisch unheimlich wertvoll. Nun fließt ein Bach durch oder an 
Ihrem Grundstück vorbei und Ihnen wurde von der unteren Wasserbehörde gesagt Sie 
sollen Ihren Komposthaufen nicht direkt am Ufer platzieren. Oder Ihnen wurde die Bau-
genehmigung für eine Garage direkt am Gewässer versagt? Ursache dafür ist der 
Schutz dieser wichtigen Flächen durch die gesetzlichen Regelungen zum Gewässer-
randstreifen. Denn der Gewässerrandstreifen dient der Wasserspeicherung, der Ge-
währleistung des Wasserabflusses, der Reduzierung des Eintrages von Nährstoffen und 
anderen feinem Material sowie der Erhaltung und Verbesserung der Lebensräume am 
und im Gewässer. Das Sächsische Wassergesetz definiert die Breite des Gewässer-
randstreifens. Außerhalb bebauter Ortsteile erstreckt sich dieser ab dem Ufer 10 m 
landeinwärts und innerhalb von im Zusammen-hang bebauten Ortsteilen mit 5 m. Die 
Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen sowie die auch nur zeitweise Ablage-
rung von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern oder die fortgeschwemmt 
werden können, ist im Gewässerrandstreifen verboten. Zudem dürfen in einer Breite von 
5 Metern ab dem Ufer keine Dünge- und Pflanzenschutzmitteln verwendet werden – 
auch nicht in Gärten. Weiterhin ist der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Schäd-
lich für die Umwelt als auch die menschliche Gesundheit) im gesamten Gewässerrand-
streifen untersagt. Ebenso ist das Entfernen von standortgerechten Gehölzen (Bäume 
und Sträucher) verboten, es sei denn dies erfolgt als ordnungsgemäße Forstwirtschaft. 
Das Anpflanzen nicht standortgerech-ter Gehölze ist ebenfalls untersagt. Zu den stand-
ortgerechten Gehölzen gehören je nach Region verschieden Weidenarten, wie bei-
spielsweise die Bruchweide, Korbweide und Purpurweide, aber auch Baum- und 
Straucharten wie die Schwarzerle, die Gemeine Esche und der Schwarze Holunder. 
Nicht standortgerecht sind unter anderem Nadelgehölze wie die Gemeine Fichte sowie 
der Kirchlorbeer und Pflanzen der Gattung der Lebensbäume bzw. Thujen. Auf landwirt-
schaftlichen Flächen ist im Gewässerrandstreifen die Umwandlung von Grünland- in 
Ackerlandflächen verboten. Diese gesetzlichen Regelungen dienen zum einen dazu 
unsere Gewässer vor schädlichen Stoffe-inträgen zu schützen und deren ökologische 
Funktion aufrecht zu erhalten. Zum anderen aber auch der Sicherung des ordnungs-
gemäßen Abflusses auch im Hochwasserfall und zur Vermei-dung, dass Gegenstände 
wie beispielsweise Gartenmöbel oder Komposthäufen fortgeschwemmt werden. Diese 
Gegenstände können je nach Größe des Gewässers zum Teil erhebliche Schäden ver-
ursachen. An im Gewässerrandstreifen errichteten Zäunen können sich fortge-
schwemmte Gegenstände und pflanzliches Material verhängen und damit das Über-
schwemmungsrisiko deut-lich erhöhen. An Durchlassbauwerken wie Brücken und Ver-
rohrungen kann es zu Verklausungen („Verstopfungen“) kommen, welche Überschwem-
mungen verursachen. Wie können Sie den Gewässerrandstreifen denn nun nutzen? Sie 
könnten sich zum Beispiel eine kleine Naturoase schaffen. Pflanzen Sie dazu standort-
gerechte Gehölze wie Schwarzerle oder Weidenarten und kreieren Sie sich so ein schat-
tiges Plätzchen am kühlen Bach für heiße Som-mertage. Das reduziert auch gleich noch 
die Wassertemperatur. Wenn Sie Gräser und Stauden am Ufer nur zweimal im Jahr 
mähen, schaffen Sie mit Blühstreifen wertvolle Lebensräume u. a. für unsere Bienen und 
Schmetterlinge. Probieren Sie es aus und schauen Sie welche Tiere und Pflanzen sich 
in diesen Bereichen ansiedeln. Ausführliche Informationen zu den Funktionen des Ge-
wässerrandstreifens erhalten Sie im Inter-net unter: https://www.wasser.sachsen.de/
gewaesserrandstreifen-21116.html. Für Fragen wenden Sie sich gerne an den zustän-
digen Unterhaltungslastträger, den im Landkreis zuständigen Fachberater Gewässer 
oder die untere Wasserbehörde des Landkreises. 

Dieser Text entstand in Zusammenarbeit der Fachberater und Fachberaterinnen Gewässer des Landesamtes für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie und der unteren Wasserbehörde des Landkreises.
Rechtliche Grundlage bzw. Gesetze (zum Nachlesen):
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts bzw. Wasserhaushaltsgesetz (kurz WHG)
- Sächsisches Wassergesetz (kurz SächsWG)


